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Beitragsordnung der 

Betriebssportgemeinschaft DESY Hamburg e.V. 

(im Folgenden „BSG DESY“ genannt) 

1. Grundsatz 

Diese Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder, sowie die Höhe der 
Beiträge und Gebühren. 

Die Beitragsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung am 14.03.2023 in Kraft. 

Die Beitragsordnung kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung geändert werden. 

2. Beiträge und Gebühren 

Der Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus dem Grundbeitrag und den Gebühren. 

2.1. Grundbeiträge 

Die Höhe des Grundbeitrages richtet sich nach der Mitgliedsform. 

Kategorie Mitgliedsform Jahresbeitrag 

1 Ordentliche Mitglieder 12,00 € 

2 Passive Mitglieder 8,00 € 

3 Fördermitglieder 24,00 € 

4 Ehrenmitglieder frei 

5 Kinder und jugendliche Mitglieder frei 

6 Funktionäre 12,00 € 

7 Probemitglieder * frei 

* eine Probemitgliedschaft ist gemäß Satzung auf die Dauer von 4 Wochen begrenzt. 

Im BSG DESY Grundbeitrag enthalten sind der Mitglieds- und der Grundbeitrag, sowie der Beitrag 
für die Sportversicherung, die an den Betriebssportverband Hamburg e.V. zu zahlen sind. 

Die Zahlung des Grundbeitrages ist erstmalig für das Jahr nach Aufnahme in die BSG DESY fällig. 

2.2. Spartenbeiträge 

Die Sparten können zusätzliche Beiträge erheben, die von der jeweiligen Spartenleitung separat 
erhoben und eigenverantwortlich verwaltet werden. 

2.3. Aufnahmegebühr 

Bei Aufnahme in die BSG DESY wird eine einmalige Gebühr von 12,00€ sofort fällig. 

Für das Kalenderjahr der Aufnahme in die BSG DESY ist kein Grundbeitrag zu zahlen. 
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2.4. Passgebühr 

Mitglieder, die einen Pass zur Teilnahme am sportlichen Wertbewerben benötigen, zahlen eine 
Passgebühr in Höhe von 13,20 € pro Kalenderjahr. 

Gebührenänderungen werden in vollem Umfang an die Passinhaber*innen der BSG DESY 
weitergegeben. 

Die Passgebühr wird bei der Beantragung eines solchen Wettkampfpasses sofort fällig. 

3. Beitragszahlung 

Die Zahlung von Beiträgen und Gebühren ist jährlich bis zum 31.01. fällig. 

Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 

Beiträge und Gebühren werden vom Schatzmeister per SEPA Lastschriftverfahren über ein 
Vereinskonto der BSG DESY eingezogen. 

Alternativ können Beiträge und Gebühren von den jeweiligen Spartenleitungen gesammelt und per 
Banküberweisung auf das Konto des Vereins überwiesen werden. 


